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Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat zwei Bußgeldbescheide gegen die Telegram FZ-LLC erlassen, da das Unternehmen in den

Jahren 2021 und 2022 gegen Vorgaben des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) verstoßen hat (s. PM BfJ vom

17.10.2022). Der Telegram FZ-LLC als Anbieterin des sozialen Netzwerks Telegram (im Folgenden: Telegram) werden Verstö-

ße gegen die Pflicht zur Vorhaltung gesetzeskonformer Meldewege sowie gegen die Pflicht zur Benennung eines inländi-

schen Zustellungsbevollmächtigten vorgeworfen. Das NetzDG verpflichtet die Anbieter sozialer Netzwerke, auf ihren Plattfor-

men Meldewege vorzuhalten, damit Nutzerinnen und Nutzer Posts mit strafbaren Inhalten den Anbietern zur Prüfung nach

den Vorgaben des NetzDG melden können. Ferner sind die Anbieter verpflichtet, eine zustellungsbevollmächtigte Person

oder Einrichtung mit ladungsfähiger Anschrift in Deutschland zu benennen, damit deutsche Gerichte und Behörden den

Anbietern Schriftstücke mit rechtsverbindlicher Wirkung im Inland zustellen können. Den Verstoß gegen die Pflicht zur Be-

reithaltung gesetzeskonformer Meldewege hat das BfJ mit einem Bußgeld in Höhe von 4,25 Mio. Euro geahndet. Wegen der

Nichtbenennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten hat das BfJ ein Bußgeld in Höhe von 875 000 Euro ver-

hängt. Anlässlich des Erlasses der beiden Bußgeldbescheide erklärt Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann ausweislich

der PM des Bundesjustizministeriums vom 17.10.2022: „Unsere Gesetze gelten für alle. … Die Anbieter von Messengerdiens-

ten und Sozialen Netzwerken tragen eine besondere Verantwortung, gegen Hetze und Gewaltaufrufe auf den Plattformen

vorzugehen.“

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Kündigung eines Handelsvertreter-

vertrags – zur Ausgleichsabfindung an

Haupt- und Untervertreter

Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 86/653/

EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Ko-

ordinierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten betreffend die selbständigen Handels-

vertreter ist dahin auszulegen, dass die Aus-

gleichsabfindung, die der Unternehmer dem

Hauptvertreter in dem Umfang gezahlt hat, in

dem der Untervertreter Kundschaft geworben

hat, für den Hauptvertreter einen erheblichen

Vorteil darstellen kann. Die Zahlung einer Aus-

gleichsabfindung an den Untervertreter kann je-

doch als unbillig im Sinne dieser Bestimmung

angesehen werden, wenn dieser seine Tätigkei-

ten als Handelsvertreter gegenüber denselben

Kunden und für dieselben Produkte, aber im

Rahmen einer unmittelbaren Beziehung zu dem

Hauptunternehmer fortsetzt, und zwar anstelle

des Hauptvertreters, der ihn zuvor eingestellt

hatte.

EuGH, Urteil vom 13.10.2022 – C-593/21
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2433-1

unter www.betriebs-berater.de

EuGH/GA-SA: Unternehmenszusammen-

schluss – Verhältnis von Fusionskontroll-

recht und Missbrauchskontrolle

In den Schlussanträgen vom 13.10.2022 in der

Rechtssache C-449/21 – Towercast – hat Gene-

ralanwältin Kokott die Ansicht vertreten, ein Un-

ternehmenszusammenschluss, der keiner fusi-

onskontrollrechtlichen Vorabprüfung unterlag,

könne nachträglich anhand des primärrechtli-

chen Verbots des Missbrauchs einer beherr-

schenden Stellung überprüft werden. Sei ein Zu-

sammenschluss hingegen fusionskontrollrecht-

lich genehmigt worden, sei eine weitere Über-

prüfung am Maßstab des Missbrauchsverbots

grundsätzlich ausgeschlossen.

Die komplementäre Anwendung von Art. 102

AEUV sei geeignet, zum effektiven Schutz des

Wettbewerbs im Binnenmarkt beizutragen, so-

fern wettbewerbsrechtlich problematische Zu-

sammenschlüsse die fusionskontrollrechtlichen

Schwellenwerte nicht erreichen und daher

grundsätzlich keiner Vorabkontrolle unterlie-

gen. In den vergangenen Jahren habe sich

nämlich eine Schutzlücke in der wettbewerbs-

rechtlichen Erfassung und Kontrolle von Über-

nahmen innovativer Start-Up-Unternehmen,

z. B. im Bereich der Internetdienste, der phar-

mazeutischen Industrie oder der Medizintech-

nik, manifestiert (sogenannte „killer acquisiti-

ons“). Dies betreffe Situationen, in denen eta-

blierte und marktmächtige Unternehmen auf-

strebende, aber noch wenig umsatzstarke

Unternehmen, die auf demselben, benachbar-

ten, vor- oder nachgelagerten Märkten tätig

sind, in ihrem frühen Entwicklungsstadium

übernehmen, um diese als Wettbewerber aus-

zuschalten und die eigene Marktstellung zu

konsolidieren. Um auch insoweit einen effekti-

ven Schutz des Wettbewerbs zu gewährleisten,

sollte es einer nationalen Wettbewerbsbehörde

daher möglich sein, zumindest auf das „schwä-

chere“ Instrument der repressiven nachträgli-

chen Kontrolle nach Art. 102 AEUV zurückzu-

greifen, sofern dessen tatbestandliche Voraus-

setzungen erfüllt sind. Sollte diese Kontrolle zu

dem Ergebnis kommen, dass ein Missbrauch

der beherrschenden Stellung vorliegt, droht

nach Ansicht der Generalanwältin in der Regel

keine nachträgliche Rückabwicklung des Zu-

sammenschlusses, sondern nur die Verhän-

gung einer Geldbuße. Dies ergebe sich aus

dem Vorrang verhaltensorientierter Abhilfe-

maßnahmen vor denjenigen struktureller Art

sowie aus dem Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit.

Sei hingegen ein Zusammenschluss nach den

spezielleren Regeln der Fusionskontrolle geneh-

migt worden und wurden folglich seine Auswir-

kungen auf die Marktstruktur und die Wettbe-

werbsbedingungen für mit dem Binnenmarkt

vereinbar erklärt, könne er als solcher nicht

(mehr) als Missbrauch einer marktbeherrschen-

den Stellung im Sinne des Art. 102 AEUV qualifi-

ziert werden, sofern nicht darüber hinausgehen-

de Verhaltensweisen des betroffenen Unterneh-

mens festzustellen sind, die diesen Tatbestand

erfüllen könnten.
(PM EuGH Nr. 168/2022 vom 13.10.2022)

BGH: COVID-19-Pandemie – kostenfreier

Rücktritt von einer Pauschalreise im Einzel-

fall möglich

a) Die Bewertung der von der Covid-19-Pan-

demie ausgehenden Gefahr als unvermeidba-

rer, außergewöhnlicher Umstand im Sinne

von § 651h Abs. 3 BGB, der grundsätzlich ge-

eignet ist, die Durchführung einer Pauschalrei-

se erheblich zu beeinträchtigen, ist aus

Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn

sich die Gefahr einer Erkrankung an Covid-19

im vorgesehenen Reisezeitraum (hier: Juni

2020) als ein nicht beherrschbares erhebliches

Risiko für die menschliche Gesundheit dar-

stellte und aufgrund der pandemischen Lage

die Gefahr einer Infektion bei Durchführung

der Reise bestand, die dem gewöhnlichen

Reisebetrieb im Buchungszeitpunkt noch nicht

innewohnte.

b) § 651h Abs. 3 BGB setzt nicht voraus, dass die

unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände

sich nur am Bestimmungsort der Reise oder in

dessen unmittelbarer Nähe und nicht auch am

Wohnort des Reisenden auswirken.
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